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1 Anlass und Erfordernis der Planung  

Anlass der Flächennutzungsplanänderung ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für 
das anschließende Bebauungsplanverfahren auf Ebene des Flächennutzungsplans zu 
schaffen. Dafür soll eine im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) dargestellte 
Grünfläche in ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) umgewandelt werden.  

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Bayerisch Gmain sind bislang 
keine Flächen für Gewerbe dargestellt. Für die Gemeinde Bayerisch Gmain als Wirt-
schaftsstandort ist die Entwicklung von Gewerbeflächen somit dringend erforderlich.  

Der Standort an der Berchtesgadener Straße zeichnet sich besonders durch eine gute 
Erreichbarkeit für den motorisierten Individualverkehr, für den Fuß- und Radwegeverkehr 
sowie den öffentlichen Nahverkehr aus.    

Mit der Entwicklung eines eingeschränkten Gewerbegebietes sollen bestehende Gewer-
bebetriebe in der Gemeinde Bayerisch Gmain gehalten und neuen Betrieben Raum zur 
Ansiedlung gegeben werden. Zudem soll im Zuge des Bebauungsplanverfahrens eine 
neue Fußwegeverbindung von der Berchtesgadener Straße zur Schillerallee beziehungs-
weise zum Einkaufsmarkt an der Schillerallee geschaffen werden.   
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2 Ausgangssituation  

2.1 Lage des Änderungsbereiches in der Gemeinde  

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans liegt im Westen der Gemeinde Baye-
risch Gmain und wird von Osten von einem Sondergebiet Einzelhandel, von Norden und 
Westen von allgemeinem Wohngebiet und von Süden durch die Berchtesgadener Straße 
(Bundesstraße B 20) begrenzt. 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der Planzeichnung. Sie beinhaltet die Flurnum-
mer 76 der Gemarkung Bayerisch Gmain und umfasst eine Größe von ca. 1,6 ha. Auf 
dem überwiegenden Teil befindet sich mäßig extensiv genutztes Grünland mit einem Ge-
fälle von Nord nach Süd. Insgesamt beträgt die Höhendifferenz im gesamten Gelände des 
Änderungsbereiches ca. 10 Meter.  

Bei dem geplanten Baugebiet handelt es sich um eine Nachverdichtung im Ortskern. Die 
Baufläche ist an allen Seiten von Bebauung umgeben. Daher handelt es sich um einen 
Beitrag zur Nutzbarmachung von innerörtlichen Flächen statt Neuausweisung am Orts-
rand. 

 

 

Abbildung 1 (ohne Maßstab): Lage im Gemeindegebiet, (Quelle: Bayernatlas) 

2.2 Städtebauliche und grünordnerische Bestandsanalyse  

2.2.1 Bestehendes Nutzungs-, Orts- und Landschaftsbild  

Das Landschaftsbild der Region Südostbayern ist laut dem Landesentwicklungsprogramm 
besonders durch die Alpen und das Alpenvorland geprägt. Die Landschaft entspricht der 
Typische Struktur der nördlichen Kalkalpen mit Bergmischwäldern und montanen Fich-
tenwaldkomplexen, Gewässern, Rasengesellschaften, Felsschuttfluren. 

Der Änderungsbereich ist als Grünfläche dargestellt und von Bebauung umgeben. 

Die aktuellen Nutzungstypen um das Gebiet herum bestehen aktuell überwiegend aus 
Allgemeinen Wohngebieten, sowie einem Sondergebiet Einzelhandel im Osten und 
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Mischgebieten. Die ca. 200 m südöstlich liegende S-Bahn-Station sowie die unmittelbare 
Nähe zur Berchtesgadener Straße verleihen dem Änderungsbereich eine hohe Zentralität. 

2.2.2 Denkmalschutz  

Im Änderungsbereich sind keine Bau- und Bodendenkmäler bekannt bzw. gemeldet. 

2.2.3 Altlasten 

Altlasten sind im Geltungsbereich nicht bekannt. 

2.2.4 Soleleitung „Berchtesgaden-Reichenhall" und die Betriebswasserleitung 
der Saline (Alpgartenleitung) 

Im Bereich der „Schillerallee" ist die Soleleitung „Berchtesgaden-Reichenhall" und die 
Betriebswasserleitung der Saline (Alpgartenleitung) verlegt.  Hier sind bei möglichen 
Grabarbeiten die Auflagen und Beschränkungen der Rohrfernleitungsverordnung zu be-
rücksichtigen. 

2.2.5 Überörtliche Verkehrsanbindung  

Die überörtliche Verkehrsanbindung erfolgt über die S-Bahnlinie S4, sowie über die 
Berchtesgadener Straße (Bundesstraße B20), welche Bad Reichenhall und Bayrisch 
Gmain verbindet. 

Auf untergeordneter Ebene ist der Änderungsbereich über die Straße "Schillerallee" im 
Nord-Osten erschlossen. 

Der Änderungssbereich ist grundsätzlich sowohl mit dem Zug über die Bahnstation Baye-
risch Gmain als auch mit dem Bus über die Haltestelle „Bayerisch Gmain Brücke" gut an 
den ÖPNV angebunden. Eine neue Fußwegverbindung von der Berchtesgadener Straße 
zur Schillerallee beziehungsweise zum Einkaufsmarkt an der Schillerallee fehlt derzeit 
und wird im Bebauungsplan Nr. 34, der im Parallelverfahren aufgestellt wird, festgesetzt 
und somit rechtlich gesichert.  

2.3 Planerische Ausgangslage  

2.3.1 Vorgaben der Landes- und Regionalplanung 

Landesentwicklungsprogramm (LEP 2020) 

Die Gemeinde Bayrisch Gmain liegt im LEP im Verdichtungsraum und befindet sich direkt 
neben dem Oberzentrum Bad Reichenhall. 

• Gemäß dem Grundsatz nach Ziffer 1.4 Wettbewerbsfähigkeit soll die räumliche Wett-
bewerbsfähigkeit Bayerns durch Schaffung bestmöglicher Standortqualitäten in wirt-
schaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräumen gestärkt werden. Da-
bei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebedingte und wirt-
schaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie 
vorhandene Stärken ausgebaut werden. 
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• Gemäß dem Grundsatz nach Ziffer 5.1 Wirtschaftsstruktur, sollen die Standortvo-
raussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen 
kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleis-
tungsbetriebe, erhalten und verbessert werden. 

Dem LEP zufolge haben der Erhalt und die Verbesserung der lokalen bayerischen 
Wirtschaft und insbesondere Ihrer Standortvoraussetzungen einen hohen Stellenwert.  
Mit der Entwicklung einer Fläche für Gewerbe im Verdichtungsraum, wird ein neuer 
potenziell attraktiver Standort für ein heimisches Gewerbe geschaffen, insbesondere 
mit der Anbindung an die B20. 

• Gemäß dem Ziel nach Ziffer 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung sind in den 
Siedlungsgebieten die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vor-
rangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung 
nicht zur Verfügung stehen. 

• Gemäß dem Ziel nach Ziffer 3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot sind 
neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten aus-
zuweisen. 

Bei dem Änderungsbereich handelt es sich um eine allseits von Bebauung umgebe-
ner Fläche mit guter Verkehrsanbindung. Die Entwicklung einer Fläche die bereits zu 
allen Seiten von Bebauung umgeben ist, hat somit Vorrang vor der Entwicklung von 
Flächen im Randbereich. 

 

Regionalplan 18 – Südostoberbayern 

Die Gemeinde Bayrisch Gmain ist raumordnerisch der Region 18 „Südostoberbayern“ 
zugeordnet.  

Dabei wird die im Landkreis Berchtesgadener Land liegende Gemeinde Bayerisch Gmain 
als Verdichtungsraum des Oberzentrums Bad Reichenhall dargestellt 

Im Regionalplan werden für die Region verschiedene Grundsätze definiert: 

• Der Grundsatz des Leitbildes in der Region Südostoberbayern entspricht der nach-
haltigen Raumentwicklung. In diesem Sinne sollen sie so weiterentwickelt werden, 
dass sie als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum für die Bevölkerung erhalten 
bleibt, […] und das Heimatbewusstsein erhalten wird. (zu RP Teil AI, 1). 

Im Zuge der Änderung wird ein Entwicklungsraum für die ansässigen Unternehmen 
und Betriebe geschaffen, wodurch die Gemeinde Bayerisch Gmain als attraktiver 
Wirtschaftsraum gestärkt werden kann. 

• Die Region soll in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden. Die Wirtschaftskraft und die 
Wettbewerbsfähigkeit in der Region sollen insgesamt gesichert und in einzelnen Teil-
räumen gestärkt sowie die Wirtschaftsstruktur in allen Regionsteilen weiter diversifi-
ziert werden. Hierzu soll die Infrastruktur weiter ausgebaut und die Verfügbarkeit von 
Fachkräften gesichert sowie die Zusammenarbeit mit benachbarten Räumen weiter 
intensiviert und ausgebaut werden (zu RP Teil AI, 2.4). 

• Die Wirtschaftskraft der Region Südostoberbayern soll nachhaltig entwickelt, ausge-
baut und gestärkt werden. In allen Teilräumen der Region soll eine angemessene 
Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ermöglicht werden […]. 

Die Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sollen ausge-
wogene Lebens- und Arbeitsbedingungen in der gesamten Region schaffen […]. (zu 
RP Teil BV, 1G). 
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• In allen Teilräumen der Region soll das Arbeitsplatzangebot erweitert werden […] (zu 
RP Teil BV, 4G). 

Durch die Entwicklung einer Gewerbefläche wird der Grundsatz der Stärkung und 
Entwicklung der Wirtschaftskraft innerhalb der Region Südostoberbayern erfüllt und 
somit eine Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ermöglicht. 

Des Weiteren werden durch den jeweiligen neuen Standort neue Arbeitsplätze er-
möglicht, welche eine Lebens- und Arbeitsgrundlage schaffen.  

• Um die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten und zu verbessern und um 
günstigere Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen insbesondere in 
den zentralen Orten zu schaffen, ist die Ausweisung von Gewerbegebieten und ein 
weiterer Ausbau der Infrastruktur erforderlich […]. (zu RP Teil BV, 3G). 

2.4 Rechtliche Ausgangslage  

2.4.1 Flächennutzungsplan  

Die Gemeinde Bayerisch Gmain besitzt einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
(FNP) in der Fassung vom 17.04.1996, der vom Landratsamt Berchtesgadener Land mit 
Bescheid vom 19.08.1996 genehmigt wurde. Der Änderungsbereich der 8. Flächennut-
zungsplanänderung wird in diesem rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Grünfläche 
dargestellt. 

Mittig von Nord nach Süd verläuft durch den Änderungsbereich die Grenze zum „Umgriff 
des Untersuchungsbereiches der Planung Lang, Burkhart, Keller“. Diese Untersuchung ist 
inzwischen veraltet und wird in der Änderung nicht mehr weiter übernommen. Die Ab-
grenzungen der Wasserschutzgebiete haben sich seit 1996 ebenfalls geändert. Die im 
Westen angrenzende Wasserschutzgebietsgrenze ist zwischenzeitlich veraltet. Der Ände-
rungsbereich liegt somit inzwischen nicht mehr innerhalb eines Wasserschutzgebietes. 
Östlich angrenzend an den Änderungsbereich wurde die Flurnummer 77/6 im Zuge der 5. 
Flächennutzungsplanänderung in ein Sondergebiet umgewandelt. 

 

Abbildung 2 (ohne Maßstab): Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan in der Fassung 
vom 29.02.2012 inklusive 5. Flächennutzungsplanänderung mit „Sondergebiet kleinflächiger Ein-
kaufsmarkt an der Schillerallee“ 
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Abbildung 3 (ohne Maßstab): Darstellung des durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplans ent-

stehenden eingeschränkten Gewerbegebietes  

2.4.2 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan  

Für einen Großteil des Änderungsbereiches existiert bisher kein rechtsverbindlicher Be-
bauungsplan. Für die Entwicklung des eingeschränkten Gewerbegebietes wird somit ein 
entsprechendes Bebauungsplanverfahren parallel erarbeitet. 

Östlich liegt der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Kleinflächiger Einkaufsmarkt an der 
Schillerallee". Der Änderungsbereich der 8. Flächennutzungsplanänderung überlagert in 
Teilbereichen diesen Bebauungsplan. Der Überschneidungsbereich wird somit im Zuge 
der Änderung des Flächennutzungsplanes und in einer Bebauungsplanneuaufstellung 
rechtlich ersetzt und als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen. Weitere Ausfüh-
rungen hierzu siehe Begründung zum im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan 
Nr. 34 „Bürogebäude an der Berchtesgadener Straße“. 

2.4.3 Schutzgebiete  

Die Fläche befindet sich wie das restliche Siedlungsgebiet im Biosphärenreservat 
Berchtesgadener Land. Innerhalb des Geltungsbereichs sowie in der Umgebung sind an-
sonsten keine Schutzgebiete nach BNatSchG, europäische Schutzgebiete (FFH-Gebiet, 
Vogelschutzgebiet) oder amtlich kartierte Biotope vorhanden.  

Im Norden ca. 150 m entfernt beginnt das Landschaftsschutzgebiet „Ortelbach".  

2.4.4 Wasserwirtschaft  

Innerhalb des Änderungsbereiches verlaufen keine Gewässer. Ca. 80 m im Süden ver-
läuft der „Wappach“, ein kleiner Bachlauf und in ca. 1,2 km Entfernung in Richtung Wes-
ten die Saalach.  

Großflächig über das Gemeindegebiet hinweg erstreckt sich ein Heilquellenschutzgebiet. 
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Zu den wasserwirtschaftlichen Belangen siehe weitere Ausführungen in der Begründung 
zum im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan Nr. 34 „Bürogebäude an der 
Berchtesgadener Straße“.  
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3 Ziele und Zweck der Planung  

3.1 Bedarf 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Bayerisch Gmain sind bislang 
keine gewerblichen Bauflächen dargestellt. Für die Gemeinde Bayerisch Gmain als Wirt-
schaftsstandort ist die Entwicklung von Gewerbeflächen somit dringend erforderlich.  

3.2 Prüfung von Planungsalternativen / Standortvarianten 

Nach dem Prinzip Innenentwicklung vor Außenentwicklung wurden Flächen innerhalb der 
Siedlungsstruktur geprüft. Da für die Entwicklung eines Gewerbegebietes eine größere 
Freifläche benötigt wird und das eingeschränkte Gewerbegebiet verkehrlich gut angebun-
den sein muss, fiel die Wahl auf die an das bestehende Sondergebiet angrenzende Grün-
landfläche. Dem Grundsatz LEP 5.1 zur Erhaltung und Verbesserung der Standortvoraus-
setzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen klein- und 
mittelständischen Betriebe, wird damit Rechnung getragen (vgl. auch RP 18 B V 3 G). 
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4 Inhalt der Planung 

Inhalt der Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung von neuen Gewerbeflächen im Gemeindegebiet auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung / des Flächennutzungsplans. Aufgrund der umliegenden Wohnnut-
zung ist ein eingeschränktes Gewerbegebiet mit geringer Lärmentwicklung vorgesehen. 
Die künftige Verkehrserschließung soll über die Straße "Schillerallee" erfolgen. 
Zudem soll eine neue Fußwegeverbindung von der Berchtesgadener Straße zur Schiller-
allee beziehungsweise zum Einkaufsmarkt an der Schillerallee geschaffen werden. Damit 
das Gewerbegebiet dem Landschaftsbild der Gemeinde Bayerisch Gmain entspricht, wird 
bei den nachgeschalteten Planungen ein besonderer Fokus auf die Erhaltung und Weiter-
entwicklung der Grünstruktur gelegt. 
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5 Eingriffsregelung 

Die Bewertung der Eingriffsregelung erfolgt gemäß Leitfaden „Bauen im Einklang mit Na-
tur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wohnen, Bau und Verkehr (2021). 

Für die Entwicklung eines eingeschränkten Gewerbegebietes entsteht ein Ausgleichsbe-
darf von 10.777 Wertpunkten. Die Ausgleichsfläche befindet sich außerhalb des Ände-
rungsbereiches auf der Flurnummer 380/3 der Gemarkung Bayerisch Gmain. Die genaue 
Ermittlung des Ausgleichserfordernisses wird in der Unterlage zur bauplanungsrechtlichen 
Eingriffsregelung behandelt. Die Unterlage ist als eigenständiges Textdokument Bestand-
teil der Verfahrensunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplans. 

Die aus dem Eingriff und dem Ausgleichsbedarf resultierenden Ausgleichsmaßnahmen 
wurden mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

Auf der Fläche des Änderungsbereiches befinden sich bereits Ausgleichsflächen für den 
Bebauungsplan Nr 31 „Sondergebiet kleinflächiger Einkaufsmarkt an der Schillerallee“. 
Die Flächen wurden bislang nicht umgesetzt, befinden sich im Besitz der Gemeinde Baye-
risch Gmain und werden von der Gemeinde zusätzlich, unabhängig von der regulären 
Eingriffsermittlung für den gegenständlichen Bebauungsplan, auf einem Teilstück der 
Flurnummer 162/78 (Gmkg. Bayerisch Gmain) im Rahmen des gemeindlichen Ökokontos 
ausgeglichen. Da die Ökokontofläche laut Ökokontokonzept mit dem Faktor 0,5 belegt 
werden muss, werden insgesamt 5.126 m² (5.126 m² x 0,5 = 2.563 m²) für den Aus-
gleichsbedarf von 2.563 m² verwendet. Detaillierte Erläuterungen hierzu sind dem Text-
dokument zur bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung zu entnehmen. 
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6 Natur- und Umweltschutz  

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewer-
tet werden. Eine detaillierte Ausarbeitung der Umweltprüfung erfolgt auf Ebene des Be-
bauungsplanes.   

 

 

 


